
Zu den Urkunden von Pergamon.

Die mannigfache Fülle von Belehrung, welohe die Pcrga­
menischen Inschriften darbieten und die sich auf die verschieden­
sten Gebiete unseres -Wissens erstreckt, lässt sieh erst jetzt reoht
überblioken, da deren ausgezeichnete Ausgabe in dem achten
Baude der Alterthümer von Pergamon vorliegt. Man hat es
scho~ früher versucht, den Inhalt dieser Denkmäler für die po­
litisohe Gesclliohte und die Geschichte der Kunst nutzbar zu
machen und in dem erschöpfenden Commentar zu ihnen ist jetzt
davon die Summe gezllgen; diesen Erörterungen dürfte kaum
mehr etwas Wesentliches und Entscheidendes hinzuzutugen sein.
Wenn ich dahel' _die erwähnte Publication im Folgenden einer
Betl'aohtung unterwerfe, so gesohieht es um auf eine bisher we­
niger beachtete Seite hinzuweisen; sie soll sich mit der formellen
Fassung der Urkunden, im Besonderen der Psephismen und einigen
Folgerungen besohäftigen, die daraus für die staatlichen Einrich·
tungen in Pergamon während der Königszeit abzuleiten sind. Ich
knüpfe damit an eine Reihe von Untersuchungen an, welohe ich un­
längst veröffentlichte und für die ioh die obige Edition noch nicht
benützen konnte 1.

Auch für die Scheidung der Volksbeschlüsse von Pergamon
in bestimmte Typen ist die Art, wie der Antragsteller im Prä­
scripte eingeführt wird, das ma,ssgebende Moment. Darnach zer"
fallen sie in zwei Gattungen, von denen die eine, welche in den
erhaltenen Inschriften bei Weitem häufiger vertreten das Col­
legium der Strategen als Antragsteller nennt (TVWlJ.fJ (J'TpaTll­
TWV). Dazu gehören 2:

["Ervw ßO]UAi] Kat bnlJ.0l;; - TVWIJ.fJ (J'TpCnlnWV' (EITel) ­
oebOxßm Tfj ßOUAfj KaI. TIfl bfJ[IJ.~], n. 5. Unter Lysimachos oder
Philetairos;

1 Die griechischen Volksheschlüsse 1890), in diesem Auf-
satze mit VB. bezeichnet. W

2 Ich citire die von Fränkel einfach durch Anführung
der Nummern.

Rhein. II(U8. r. Philol. N. F. XLVI. 32
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"EboEEV Tfj ßOUAij Kal 1'\fJ btlj.1't' TVWj.1.11 O"1'paTllTWV'
(EnEl) - bEbOX8U1 Tij ßOUAij Kal1'\fJ bt1~l't', n. 167. Aus der
Zeit Eumenes II 1;

['Enl rtpU1'aVEWC;; ..•]ohwpou - TVWj.1.ll O"[TpaTlllwV €TVW
bl'jj.1.0C;;· EnEl K1'A., die restirellden Formeln verloren, n.224. Unter
Attalos II;

JEnl tI:P€WC;; MEvE<JTpa[1'ou l'JoO >AnOAAobwpou /-llWOC;;
EUj.1EVElOU EWE[aKcubE)KllTlJ - lboEEV 1'W[I] btllJljJ TVWllll
O"1'PUTllT[wv' ETI€]l K1'A. - [b€M]xem 1'\fJ bi}j.1ljJ; ferner z. 31 ff.
TETplibl &.m6vToc;; - [€bJoEEV 1'\fJ bnlJ't' - TVWIlTJ O"TpaTllTwv'
E[n)Ei KtA., n. 249. Unmittelbar nach Attalos' UI Tod.

Dagegen erscheint in einem anderen Decrete, welches Aus­
zeichnungen für die verfügt, ein einzelner Antragsteller,
der nicbt Mitglied der bezeichneten Behörde ist, n. 18 z. 21 ff.:

"ETVW h~lloC;;) ApX€O"1'PU1'OC;; <EplllnTIou tinEv' (En€lb~)

bEbOxea1 1'\fJ h11j.1.ljJ. Unter Eumenes. 1.
Endlich sind noch diejenigen Psephismen zu erwähnen, bei

welchen das nur zum Thei!, nämlich nicht mehr als
die Sanctionsformel oder deren Wiederholung erhalten ist: n. 162
["EboE€v TTi]l ßou1I.ij Kal T\fJ br1lj.1.'t' .•. ; in n. 156 fehlt der An­
fang, z. 9 [bE]b6X[e]Ul 1'tV b[tl lJ]ljJ, ebenso Letzteres n. 8,
z. 2, 3. Reste von Volksbeschlüssen, die keine weitere Bedeu­
tung für uns haben, sind: n. 6 (?), 228, 245; fgm. B z. 27 ff., 248
lHi .<1..111"'''6'

Im Allgemeinen hat die Fassung der pergamenischen Volks­
besohlUsse nicht viel AbweichemIes von derjenigen in den an­
donln griechischen Städten; die an erster Stelle angeführte For­
mulirung ist zunäohst nur ein Zeuguiss dafiir, wie auoh
anderwärts die Magistrate 2, hier die Strategen das Recht be­
sassen, auf die Beschlussfassung der Gemeinde durch die Stellung
von Anträgen einzuwirken und dass dies in dem Präscripte in
eiller von Athen verschiedenen, sonst sieh aber öfter findenden
Weise angemerkt wird. Allerdings mächte ioh noch weiter gehen
uml aus der Analogie, welohe ebenfalls die Decrete einiger Stä(lte
liefern 3, den Schluss ziehen, dass wir in der Fassung mit TVWllll

1 Die ibid. z. 8 ff. en:d ••. KaSiJ.KovT' EaT!v, n:po<; 'n'!v
KOtVt)V Tll-U1V 1'00 n:pa.'fl-laTOC; dVJ1KOVTOC;, n:p6votav fJlAiXC; n:Otl'j(jaaSal TUlV
TOIOllTWV Tl)v 1A€'f(OTllV gehört zu den von mir VB. 8 ff. zusammenge­
stellten Formeln.

>I VB. 111:l ff.
11 VB. 128 1M ff.
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(jTpaTlllwv probuleumatische Decrete, in n. 18 ein Volk s-Decret
zu sehen haben; dass also die Strategen auoh hier die
Berichterstattung im Namen des Rathes an das Volk besassen
und damit verknii.pft den Vorsitz in dieser KÖlllerschaft und in
der Ekldesie, während n. 18 von einem der Bule nicht ange­
hörenden Biirgel' (Ib1WTll<;;) beantragt wurde. Es ist: zuzugeben,
dass diese Ansicht aus der Ausdruoksweise der Präscripte selbst
nicht strenge zu beweisen ist; speciell was die Sanctionsformel
anlangt, so scheinen in Pergamon sowohl die einfache Art (eboE€
T41 b~/-l4J), als auoh deren Erweiterung (eboE€ T~ ßou;\~ Kai T41
b1ll..t4J) untersohiedlos nebeneinander verwendet worden zu sein,
ohne dass aus der Setzung der einen oder der anderen Form
eine Folgerung für die Herkunft der Decrete abgeleitet werden
darf!. loh verzichte daher darauf, €'fVW bfl/-lo<;; GlEbOXem T4J
b~IJ.4J) in n. 18 fÜr meine Annahme zu verwerthen. Allein auch
abgesehen von den Analogien, auf welche ich verwies, spricht
für meine Vermuthung daa häufige Vorkommen der ersten For­
mulirung, das bei der geringen Zahl der erhaltenen Psephismen
ins Gewicht fallt und nicht auf eine zufällige oder seltene Func­
tion der Strategen, sondern auf eine Berechtigung hinweist, welclle
in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ausgeUbt wurde, wenn
es sich darum handelte einen VolkBbeschluss zu provociren; und
anderseits dass das Decret n. 18 eine Ausnahme von dem ge­
wöhnlich eingehaUenen Geschäftsgang darstellen wird, die frei­
lich in,dem öffentlichen Rechte vollkommen begrii.ndet war: Eu­
meues forderte die EkkleBie durch ein Sohreiben auf, die beson­
deren Verdienste der damaligen Strategen zn ehren und selbst·
verständlich hat das Collegium es unterlassen, in Ange­
legenheit concrete Vorschläge zu machen, vielmelu sich begnÜgt,
den Brief des Herrschers dem Rathe vorzulegen, der die An­
regung weiter an die Volksversammlung verwies.

Mit diesen Bemerkungen sind die Volll:sbeschlüsse von Per­
gamon in den allgemeinen Zusammenhang der grieohiBchen De­
erete, welchen ioh an einer anderen Stelle darlegte, eingeordnet.
'1\uch auf das eigenthilmliche Verhältniss, welches die attalidi­
schen Herrsoher dem Volke gegenilber einnahmen, dessen politi­
sche Institutionen, wenigBtens äU8serlich, unter ihnen fortlebten,
werfen die Denkmäler ein I,icht; und gerade die eben berUhrte
Stellung der Strategen bietet die Handhabe dazu, wie bereits

1 Ueber die Differenzirullg der Sanction-rormel VB. 58.
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Max Frä.nlu~l erkannt llat. Er äus!lert sich bei Erläuterung der
Inschrift n, 18 an zwei Stellen darUber; das erstemall: 'Wir
erkennen, dass die Strategen vom Herrscher bestellt wurden und
die oberste Staatsbehörde bildeten, der nicht blos die profane,
sondern auch die heilige unterstand. Da IJ1l11 in den
Präscripten der VolksbeschlUsse aus der Königszeit die Formel
YVWllll <1TpaTI1Ywv nicht zu fehlen pflegt, so dass ohne vo;rl1e~rJ!1;e

Genehmigung der Strategen kein Votum der Ekklesie ge-
wesen zu sein scheint, so wir einen wichtigen Auf-
schluss über das dieser ldugen hellenistischen Herr-
scher, welche den Schein demokratisclH31" Volksfreiheit mit der
vollständigen Sicherung ihrer Vorrechte zu verbinden
wussten: sie liessen den Bürgern das Vergnügen der Volksver­
sammlung, machten aber durch die Kontrole von fünf aus illrem
Vertrauen bestellten Männern jeden ihnen missliebigen Beschluss
von vorn}lerein unmöglich', und später 2: <Wir erhalten den Ein­
blick in ein Regierungssystem, welches die uDumschränkte Ge­
walt des Hensehers mit dem unschädlichen Scheine demokrati-
schel' Freiheit klug zu wusste: es eine be-
sclJliessende Ekklesie, doch ist dem Herrscher Einfluss auf
dieselbe gesichert durch 5 von ihm unter dem Namen von Stra-

ernannte Beamte, welche das Recht haben, Beschlüsse der
Ekklesie herbeizllfijhren und daher dem Volke vorstehen ~ Ich

mich nicht zu täuschen, wenn ich meine, dass die von
Frlinkel an zweiter Stelle ent,wickelte Ansohauung sieh mit der
früheren nicht völlig deckt und er durch sie seine ursprüngliche
Annahme corrigiren, wollte; während er zuerst der Ansieht war,
e dass olme vorherige Genehmigung der kein Votum der
Ekldesie giHtig gewesen zu sein soheint', schränkt er dies Vo1'­

sichtiJg'er Weise später dallin ein, dass die Strategen 'das Recht
haben, Beschlüsse der Ekklesie herbeizuführen'. Das sind aber
zwei wesentlich verschiedene Dinge. WälJrend das Zweite be-

dass die einfach das Antragsl'echt im Rathe be-
sassen, kann das Andere nur bedeuten, dass ihnen clas Recht zu
Vorschlägen ausscllliesslioh zugekommen sei, den übrigen Bürger~

aber entzogen war - also eine Ordnung, wie sie später die Rö­
met' in den griechischen Städten einfiihrten und welche in der
l{aiserzeit allgemein verhreitet ist 3. Dass aher eine solohe An-

1 Jahrbuch der könig;lich preussischen Kunstsammlungen 9, 83.
2 Inschriften S. 20, 21. B VB. 179 ff.
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nahme ist} wird am Besten durch n. 18 bewiesen} wo
ein Privatmann als Antragsteller auftritt; ich ha.be daher oben
meine Ansicht formulirt, wie man sich das Verhältniss der Stra­
tegen zu dem Rath und der Voll,sversammlung vorzustellen 1mbe.
Dann darf man und dies ist für das Urtheil wichtig niollt
ve~'gessen, dass die Strategen jene Rechte nipht erst unter den
Attaliden erlangten, sondern schon vorher in deren Besitz ge­
wesen sind. Dies geht aus n.5 hervor, einer Urkunde, die vor
die Zeit der Könige fällt; und auch nach dem Ableben des drit­
ten Attalos und deI' der angestammten Demokratie
(n. 250) haben die Strategen, wie n. 249 zeigt, dem Volke nicht
anders .gegenüber gestanden als frUller. Wir 1mben es daher mit
continuirlich festgehaltenen Einrichtungen zu thun; und dafür ist
heranzuziehen, dass auch in anderen aeolischen Städten, so in

. Kyme und in Mytilene 1, den Strategen die gleichen Befugnisse
zugetheilt waren wie in Pergamon.

Ich kann demnaoh in der Handhabung des Antragsreohtes
durch die Strategen durchaus nicht etwas Neues erblicken, das
erst in der Zeit der Könige aufgekommen wlire. W0111 aber ist
eine fIndere Veränderung an dieser Institution von einschneiden­
der Bedeutung und weittragender Wichtigkeit gewesen; auch auf
diese Thatsache hat Fränke1 aufmer1rsam gemacht. Die Strategen
wurden nioht mehr von dem Volke gewählt, sondern von dem
Herrsoher ernannt (n. 18, z. 21 ff. 01 KlXTlX<Jm9EvTEC;; urr' EUMEVOUC;;
O'TpaTllTol) 2. Dies ist meiner Ausicht nach das becleutsal1lste
Moment, von dem aus wir die der unter
den Königen zu betll'theilen haben. Dadurch bekalnen die Atta­
1iden nioht blos die Aufsioht über die in die
Hand, sondern sie lwunten auch die parlamentarische Masohine
naoh Belieben lenken, da die von ihnen bestellten Strl\tegen das
Verhandlungsreoht mit dem Volke selbstverständlich im Sinne
und nach den Aufträgen der Herrscher ausgeübt haben werden;
erst damit erhielt das schon bestehende Antragsreoht der Stra-

einen den neuen Verhältnissen elltsprechellden Illhalt. Man
kann mir einwenden, dass der geschichtlicluHl Betrachtung gegen­
über die Differenz zwischen Fränkels Anschauung und der mei­
nigen nicht gerade gross sei und für das Resultat, die Cbarakte-

1 VB. 159 ff.
2 Ob dies auch bei den übrigen städtischen Beamten der Fall" war,

dafür haben wil' keil1e Beweise.
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nSlrung des Regierungssystems der Attaliden, so ziemlich auf
dasselbe hinauslaufe; das mag sein, aber mir kommt es darauf an,
in der Entwicklung des Strategen-AmteB genau die verschiedenen
Phasen auseinanderzuhalten und festzustellen, was in ihr das rn-ius
und was das posterius gewesen ist.

Die Strategen waren, wie schon aus diesen historiscllen Er­
wägungen hervorgeht, die leitende Bellörde in Pergamon, unge­
fahr wie in Athen; mit dieser Erl1enntniss müssen wir es uns
genügen lassen, denn von ihren Competenzen hat die
Ueberliefenmg nur einen geringen Niederschlag Dass
sie trotz ihres Namens mit militärischen Dingen kaum mehr etwas
zu thun hatten, darf man wohl ohne Weiteres venuuthen, denn
darauf führt die allgemeine Entwicklung der Strategie in den
griechisohen Städten und dann wissen wir, dass die
sehen Könige die mit ihren ,Söldnern und dmoh deren
Commanda;lten fUhrten; daneben können die Strategen höohstens
elen Befehl über die Stadtmiliz besessen haben. Aber ihr Haupt­
gebiet war jedesfalls die allgemeine Stadtverwaltung; an u. 18
haben wh, ein nach dieser Richtung hin, welches ich
noch besprechen werde und das siel1 wenigstens auf einen wich­
tigen Zweig des öffel1tlichen Lebens, die Aufsicht über die heili­
gen und die profanen Finanzen, bezieht. Sonst liegt allerdings
nicht viel vor: n. 156 z. 14 ff. werden sie zu der Verkündigung
eines der Stadt zuerkannten Kranzes und ibid. z. 24 ff. zu
der Aufstellung der Urkuude und der Aufschreibung des Be­
sclllusses beauftragt. Es ist nun intel'essaut zu beobachten, dass
nicht blos in der Hauptstadt, sondern auch in den übrigen zu
dem Pergamenischen Reiche gehörigen Städten die Strategen im
Gennsse einer ähnliohen Stellung waren. Wir begegnen ihnen
wieder in Pitane, in Hierapolis und in Nakrasa (CIG. 3521, z. 10);
in TemnO!J (n. 157, D z. 24 ff.) und in Elaia (n. z. 59 ff.,
sonst noch erwähnt z. 34, 49) llaben sie ebenfalls die decretirten
Auszeichnungen aufzuschreiben und sogar in dem jenseits des
1\'feeres befindlichen Besitze der Pergamenischen Könige, in Ai-

treffen wir auf sie, wo ihnen ganz die gleiohen Obliegen­
heiten zufallen (CIG. 2139 b = lIes n. 1688, z. 42, 48, dazu
z. 52 die Uebersendung des Beschlusses an den König). Aber
was die Hauptsache ist, auch den repräsentativen Or­
ganen des Volkes in diesen Städten, Rath und Ekklesie, scheinen
die Strategen dieselben Rechte gehabt zu haben wie in Pergamon
selbst. Wir können nur ein äUBserst geringes Material dafür auf-
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bringep, aber die Uebereinstimlllung der Präscl'iJlte in den De­
creten zweier Städte mit denjenigen in den Beschlüssen der
Hauptstadt lässt wenigstens einen Wal1l'soheinlichkeit8-Schluss in
dieser Richtung zu: .

Pit'ane. n. 245, A z. 2 ff. (wohl unter Attalos II) LTpa-
nrrol einav' (€nelb~) oE.bOx[9en np ollllllJl KTA.

H i e rap 0 li s 1 (Phrygien). ArchäoL Anzeiger 1889, S. 86
n. 3 [r]VWJ.l'tJ O'TpUT'tJ'fWV 'AnoAAWVtOU TOO MaTpWVOr;;, 'AnoA­
AW(1)vio[UT]o(J <EpIlOT€VOU, >AnOAAwvlOOU TOO .<DuAunhou· €n€t
KTA., nicht mehr erhalten. Zu Ehren d~r verstorbenen
Apol1onis (t zwischen den Jahren 166-159 v. Chr.).

Von dem wichtigen Decrete von Elaia n. 246 ist der An­
fang verloren 6 oebOxf:hll Tij ßOUAfj Ka1 TtP 0llllllJ); die Prä'
scripte der Beschlüsse von Nalnasa 2 (CIG.3521) und von Ai­
gina (CIG. 2139b) zeigen keine Uebereinstilllmung mit denjeni­
gen von Pergamon, sondern eine viel einfachere Form, in welcher
der Antragsteller überhaupt nicht vorkommt. Doch haben auch
hier, wie eben hervorgehoben, Strategen existiJ:t. Wenn nUll
diese Behörde an der Spitze der pergamenischen Städte wieder­
kehrt, wenn sie auch wahrscheinlich ·Überall mit denselben Com­
petenzen und politischen Rechten ausgestattet war, so liegt es
nahe zn vermuthen, sie ihre Stellung einer einheitlichen Re'
gelung nach gleiohen Principien verdankte und dass die Verfas­
sungen der Städte, welche unter die Herrschaft der Attaliden
kamen, nach dem Muster der Hauptstadt umgestaltet wurden.
Dann wird man wohl eine von Fränkel aufgeworfene Frage in
demselben Sinne, wie er es that 8, beantworten und annehmen
dürfen, dass auch ausserhalb Pergamons die Strategen nicht ge­
wählt, sondern von dem Könige ernannt wOl'den sind~.

1 Ich habe VB. 158, 293 dieses Pse11bisma irrtlJümlich llach Pcr­
gamon gesetzt.

:I Nach dem Vorgang von Koepp (in dieser Zeitschrift 40, 118)
und Thrälller (pergamos S. 194,198) und im Gegensatz zu Schuchhardt
(Ath. Mittheil. XIII 14) glaube ich, dass Nakrasa spätestens seit AUa'
los I zu dem pergameniachen Reiche der von
aul'geJtlOInmene Grund Boeckhs, Attalos müsse in CIG. 3521 der
des Namens sein, weil jeder Beiname fehlt, ist hinf'allig, denn auch eIer
zWllite Attalos fiihrt auf seinen Iuschriften meist keinen Beinamen, da­
gegen ist Tbrämers auf die Lage YOll Nakrasa Argumentation
(S. 409) durchschlagend.

8 Inschriften S. 158.
l Es mag hier noch werden, dass die EponYlllie des
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Im Voraufgehemlen wurde versuoht, wenigstens in. allge­
meinen Umrissen ein Bild zu entwerfen, wie man sich das schein­
bar kaum mögliche Nebeneinanderbestehen von freien Städtever­
fassungen und einer starken königlichen Gewalt vorzustellen habe
und wie ein Zusammenwirken beider Factoren in einheitlicher
Richtung erreioht wurde. Aber sohon die Mittel, durch welohe
dies ermöglicht ward, zeigen dass von einem wirldichen Gleich­
gewichte der Gewalten in diesem b~alle Rede sein kann
und dass in dem unausgleichbaren inneren Gegensatze derselben
nothwendigel' Weise die schwäohere Partei, hier der Demos,
unterliegen musste. Am Besten ist dies darans zu erkennen, dass
die Pergamenischen Herrscher nicht blos mittelbar, dUl'ch die von
ihnen ernannten Strategen, auf Rath und Volll:sversammlung Ein­
fluss nahmen, sondern auch direct, durch das System der könig­
lichen Erlässe, auf die der Gemeinde einwirkten
oder ohne weitere Befragung der letzteren die selbständige Rege-

einer Angelegenheit dnrcl1fühl·ten. Die Erlässe des Königs
werden n. 163, fgm. B, co1. III z. 6 ff. (in dem Richtereide) nicht
nur den Beschltissen des Volll:es gleichgesetzt, sondern gehen ihnen
vor (buCQO'[€1V KlXTo. TE TOUC;;) VO/lOUC;; KaI Tat;; €1tlO'TOAn<;; T[W/l
ßMlAElUV KaI] Ta lJ.'l1lpIO'/llXTa ToD b~/lou); neben €1tlO'TOAlXI (auch
n. 18, z. 36) wurde für sie, wie es scheint, auch die Bezeichnung
bOT/llXTa angewendet (n. 163, fgm. C z:7, n. 157, fgm. D z.25).
Soweit das Material reicht, können wir eine doppelte Art der
königlichen Rescripte unterscheiden: entweder fordert der Herr­
scher die Organe des Demos auf, sei es Ehrenhezeugungen (so
n. 18), sei es andere Massregeln zu decretiren oder von ihm ge­
troffene Bestimmungen unter die Volksbeschlüsse aufzunehmen 1

(n. 248, z. 57 ff. verglichen mit z. 2 ff.) und als solche aufzeichnen
zu lassen; oder er bringt die von ihm, manchmal auf Bitte des
Volkes, aber stets aus eigener Machtvollkommenheit verfügten
Massnahmen zur Kenntniss der Gemeinde, ohne dass sie darüber

Königs sieh nie in den Inschriften. der Hauptstadt, sondern nur in den­
jenigen der Orte findet: in Nakrasa CIG. 3521, Teos CIG.
3070, Apollonis Bult da corr. hell. XI 86 n. 5, ibid. 447 (aus dem heu-

Mermereh). Darnach ist Meiers Aeusseruug (bei Ersch und Gru­
bel' XVI 411) zu berichtigen. In der Stadt Pergamon wird dagegen
stets entweder nach dem Prytanen (n. 5, 224?, 247?) oder nach
einem Priester (n. 18, 249) da~irt vgl. Inschriften S. 5.

1 Darum hat es sich wohl auch in dem der II:rklärung viele Schwie­
rigkeiten bietenden Passus von H. 163, fgm. C z. 13 ff. gelmu:dellt.



Zu den Urkunden von Pergamon. , 505

weiter zn verhandeln hat. In letzterem Falle wird auch tHe Allf­
schreibung eIes Erlasses von dem Herrsc,her selbst angeordnet
(n. z. 31 ff., n. 157, D z. 24 ff.). Es ist klar, dass durch
die königlichen Erlässe, besonders durch diejenigen der zweiten
Gattung, die Bedeutung der volksth'ümlichen Verfassung illuso­
risell gemacht und, wenn auch ihre Einrichtungen und Beamtun­
gen bestehen blieben, auf ein Mipimum eingescbränld wurde.
Wie die guten Bürger von Pergamon siell beeilten, das was
ihre Herrscher wünscllten gehorsamst zu beschliessen, damr
giebt gerade das Decret n. 18 ein Beispiel. leh kenne
keine treffendere Analogie dazu, als die bekannten Psephislllen
von Larissa (Ath. 1\littll. VII 64 ff. = Cauer 2 11. 409 = Co11itz
n. 345), die auch durch die Briefe des Königs Philipp V
veranlasst worden und wenn Polybios IV 76 von don
Thessalern sagt, daRs sie zwar dem Selleine nacll in dem

ihrer Verfassung waren (EbOKOIJV KaT<i v6/-lolJ~ rroAl­
T€U€lV), in Wahrheit aber allen Verordnungen der Könige Folge
leisten mussten, so wird lllan dasselbe auch von Pergamon und
den PergamenisclJen Städten behaupten dürfen. Wir sehen sogar,
wie für einen Beschluss der Gemeinde, allerdings nicht von Per­
'gam~n, aber von Aigina, zu seiner Gültigkeit die Bestätigung
durch den König wird (OlG. 2139 b, z. 51 ff.). Kann
es !'!Onaoh nicht zweifelhaft dass die Verfassung der Stadt
meIn' der Form als deIJ!. Wesen nach fortbestand, so ist die un­
ullterbl'ocllene Erllaltung der demokratiscllen Einrichtungen wäll­
rend der ganzen immerhin eine bemerkenswerthe Er­
scheinung, besonders wenn wir in Bet.racht ziellen, wie es nur
dadnroll möglich ward, dass mit dem Aussterben des Attaliden­
hauses die Demokratie eine wenn auch nur ephemere Aufer­
stehung feierte (n. 249).

Ich wies bereits auf einen Passus von n. 248 hin, welchel'
es lohnt, dass man ihn noch näher in das Auge fasst. In dem
Schreiben Attalos III an Rath und Volk von Pergamon, in dem
er seine Verordnungen tiber den Cultus des Zeus Sabazios. und
die Bestellung des Athenaios zu dessen Priester mittheilt, heisst
es z. 57 ff. KptVOIlEV {:na TllUTll, örrw;;; av d~ TOV ürravTa Xp6vov
aKiv1']Tll K(xt a/-lETafl€Ta /-lEVJ;l Ta T€ rrpo~ TOV 6€ov 'd"ua Kai T!I
rrpo~ TOV )AfI~valO/-l qnAavflpwrra, TO: lpaQ)EvTa ucp' lJ/-lW/-l rrpo~­

.aT/-laTll EV TOt;;; \EPOt~ v6J.l.0l~ q>EPE<1f1111 rrap' Ul-llV, und dem ent­
sprechend in dem Bruchstücke des Psephisma ibid. z. 2 ff. ElTPcI­
[lll]lll be Kai Ei~ [TO]U[;;; \]EpOUt;; v6/-lou~ [TOU~ Tfl]~ [rrOA]€W;;;
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[r]O[bE TOj I.IJll<pIO"lJ,a Kat xpfi0"8al <X\JTl+' VOlJ,tjJ KUPltjJ et<;; än:uVTa
rOI Xpovov. Zum Verständniss ist heranznziehen die ähnlich
lautende Schluss-Clausel in dem Decrete von Elaia n. 246, z. 61 ff.
TO bE. tV~<plO"lJ,a TobE [K]UPI0V EivUl eil;; &n:llVTCl TOV Xpovov Kal
Kur[a]TE[SnVJal lliho EV VOIJ,O[I<;; i]E[pOIl;;]. Darnach könnte man
für den ersten Anblick vermuthen, dass es in Pergamon ein be­
sonderes nomothetisches Verfahren für den Erlass von Gesetzen
gegeben habe. Allein die Auadrucksweise der angeführten Stellen
lässt, genauer betrachtet, eher auf das Gegentheil schliessen, denn
von besonderen Organen zur Revision der Gesetze ist keine Rede;
mit den VOf..lOl lEflOl wird nur eine besondere Classe der Volks..
beschlüsse bezeichnet, diejenigen, welche sich auf das sacrale Ge­
biet und den C11ltus beziehen 1, wie n. 248 die Verehrung des
Zeus Sabazios, n. 246 diejenige Attalos' III, dem schon bei Leb­
zeiten göttliche Ehren gewidmet wurden, betrifft. Einen Unter­
schied zwischen VOIJ,Oe;; und tV~<plO"f..lll in Pergamon hinsichtlich
ihrer Entstehung wil:d man aus der citirten Wendung nicht fol­
gern dUrfen, wie ja auch die Formulirung der herangezogenen
Psephismen ganz mit jener der Ubrigen Dem'ete zusammenfällt;
wil' haben für dieses Verhältniss eine Anzahl von Beispielen aus
den griechischen Städten 2, Möglich ist es immerhin, dass einem

durch die Bezeichnung als VOIJ,OS tEpOe;; oder KUPWS
der Charakter der Stabilität ertheilt und es mit gewissen Schutz­

gegen seine Abänderung u.nd Aufhebung umgeben
wurde.

Die schon wiederholt Urkunde n. 18 ist nicht
blos fUr die Charakterisirung des Regierungssystems wiohtig, son­
dern auoh für einen speciellen Zweig der städtischen Administra­
tion werthvoll, für die Schatzverwaltung. Im Allgemeinen darf
man wie Fränkel behaupten, gestützt auf den Eingang von Eu­
menes' Brief (z. 4 ff.), dass die Strategen die Finanzverwaltung,
sowohl die heilige als die profane, geiUhrt haben (ou IJ,OVOV bE
raS TE T]fie;; n:OAEWl;; Kat TUS tEpUe;; 1tpoe;;obou<;; [Tu<;;ouO"a<;; E]<p'
aUTWV tVKOVOf..l~KaO"l O"Uf..l<pEpOVTWe;; T\jJ b~l-ltjJ KIlt [TO]Ie;; SEOle;; KTA.).
Dennoch erheischt diese Ansicht eine Einschränlrung. Als die
eigentlichen Organe der Finanzverwaltung finden wir eigens dafür
eingesetzte Behörden; und auch in Pergamon hat der Grnndsatz

1 So wird von [tE]pol v6f!01 Kai EHj(1f![a'm] auch gesprochen n. 163,
B, co1. ur z. 1 ff.

11 VB. 238 ff.
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gegolten, der nicht blos in Athen, sondern fast allellt,halben in
den griechischen Gemeinden anzutreffen ist, dass Staatssoll!1.tz und
Tempelsohatz strenge von einander getrennt wal'en 1. Die Ver­
waltung der öffentlichen Einkiinfte besorgte ein jähriges Colle­
gium VOn m.J.l.icn, n. 18 z. 33 sq.; es hat neben Anderem auoh
die Allfsohreibllng der Deorete zu bestreiten (ibid. z. 38 ff. und
n. 156, z. 25 ff.), wie an letzterer 8telle hinzugesetzt wird [EK
n1JV ltOAlTlKWV lt]po~[6bwv. Dagegen ist die Verwaltung der
heiligen ]j'inanzen nioht wie in Athen und anderwärts, so in Pa­
ros, oentralisirt, sondern die einzelnel;l Götter hatten ihre geson­
derten Sohiitze, deren Handhabung ilnen Priestern oder den prie­
sterliollen HülfRbeamten anvertraut war. Die ansehnlichsten Mittel
wird das Haupt-Heiligthum der Stadt, der Tempel der Athena
Polias, besessen haben; sie waren den l€POVOJ.l.Ot des Tempels
unterstellt, auf welolle in einem Falle die Auslagen ftlr die Auf­
zeichnung eines Beschlusses und die Anfertigung der Stele ange­
wiesen werden, n. 161, fgm. B z. 11 ff. 1'0 M laVaAWJ.l.]a Ta d~

T[i]v O']T~AT\V KaI Ti]V avlaTpmp)i]v TOV \jJT\CPr(O']J.l.aTO~ KaI TtlV
O'TaO'lV lb)ouva[ TOU~ \E[pO]V61l0U~ Ti1~ >A8T\v(i~ a:rro TWIl rrp6~­

6b[wv], WV X€lpiZ:ouO'tV. Warum dies gesohah, ist nicht ganz
klar; entweder handelte es sich um eine Verordnung zu Gunsten
der Göttin, die demgemäs!! auch auf deren Kosten aufgeschrieben.
wurde oder die Tempelbeamten leisteten dem Staate einen Vor­
sobuss, wie dies bei solchen Gelegenheiten öfter vorkommt. Be­
amte mit dem Titel1€povoJ,t0l sind, soviel ioh weiss, noch in Elaia
(u. 246, z. 21) und in !lion (CIG. 3595 = SIG. 156, z. 20, 29 und
CIG. 3597 = Frähner, Inscriptions du Louvre n. 38/9, B z. 7)
na.clualweisen; von ä.hnlichen Functionen ist da nicht die Rede 2,

sondern sie haben Gebete und Opfer zu verrichten. In einer noch
nicht publicirten pergamenisohen Urkunde 3 geben sie Vorschriften
ttber den Eintritt in das Athenaheiligthum. Wir werden am ehe­
sten berechtigt sein, sie als Tempelvorsteher aufznfassen, denen
neben andel'en Pflichten auch die Aufsicht über die Finanzen der

1 Cf. Wiener Studien Xl 79 ff.
2 In dieser Hinsicht werden ihnen wohl die in Patmos vor kom­

menden XpucroVO/.f.OI CEqJTJ/.f.Epl;; dPXaIOAOTll<n, 'lT€piooo;; ~', ETO<; a: [1862],
Sp. 260, 11. 229 z. 8 ff. TO OE Ei<; TauTa EcrOfJ€.vov dvciAwf!a oouval TOV';
Xpucrovollou;; Kai €'fTPciljlalJlla[1 €.]t.; TOV KOlVOV AOTOV) entsprechen, die
als Schatzmeister der Parthenos anzusehen sind.

a Jahrbuch der könig!. preussischen Kunstsammlungen 9, 85.
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Göttin oblag: ich möchte gie mit den Neopoien von Priene und
1as08 1 vergleichen, Natürlich verwalteten sie nicht mu' den ge­
münzten Schatz, sondern auch die Weihgeschenke und die Pomp­
gerä.the., welche der Göttin gewidmet waren. Daneben aher sehen

daBIl der Priester eines andel'cn Gottes, wahrscheinlich des
Zeus, dessen Kostbarkeiten unter seiner Obhut ha,t (n. 40, z. 18 ff.
ni b€ apTUpW/lUTa TOU 8EOU Ka1 Ta. aHa aVa8E/llXTa T11P11cra<;
Tlfl Eh;;lovn rrupa1nbOTw). Es ist interessant, dass man dieselbe
Trennung zwiscllen heiligen und profanen Finanzen auch in Elaia
antrifft (n. 246, z. 41 tEpWV Ka]l rrOAlTlKWV rrpo~obwv), In
der Venvaltung del' ersteren ist jedoch eine Abweichung von den
in der Hauptstadt geltenden Grundsätzen festzustellen; nao1l z, 18 ff.
bl<locrtlm b€ TE TllV eucrlav Ka1 T~V cruvobov aUTwv -orro
TOU Ta/llou TWV a/lETolcrTwv rrpo~obwv arro TOU rropou TOU >Acr­
l<Anm€lOU &PTUP10U bpax"ui~ rrEVTJ1KOVTa mnss es eimm einzigen
Schatzmeister gegeben haben, dem die Einküufte sämmtlicher
Götter unterstellt waren anders wie in Pergamon herrschte
daher in Elaia auf diesem Gebiete eine Centralisirnng. Wie diese
Dinge in den itbl'igen pergameni'8chen Städten geordnet waren,
darüber mangeln uns die NaclJrichten 2.

An eine unmittelbare Finanzverwaltung dnrclJ die Str'ah~g€:u

winl man also trotz der Ausdrucksweise von n. 18 nicht denken
dUrfen; es war ihnen wohl nur die Aufsicht über diese
Seite del' staatlichen Thätigkeit anvertraut, was in Athen, Samos,
Delos bekanntlich dem Rathe zustand. Unter deu Strategen fun­
girten danu die öffentlichen Schatzmeister und die Beamten aer
Tempelverwaltung. Uellerdies scheint sich ihr Eingreifen, auf
welcbes in dem Briefe Eumenes I angespielt wird, auf einen nicht
gewöhnlichen Act zu beziehen; nach dem, was der Herrscller zu
dem Lobe ihrer Wirksamkeit anfUhrt, z. 8-14 aAAa. Kai Ta rrapa­
AEAE1/l/lEVa urro TWV rrpOTEpoV &PX€lWV dvaZ:I1T~cravTE~ Kai ou­
eEVO~ TWV KaTEcrXI1KOTWV Tl qmcruJ,tEVOl arr01<aTEcrTl1crav Tfj rro­
AE1, errE/lEM8ncrav b€ Kat rrEpt Tfl~ ETrlcrK€U11S TWV lEpwv ava­
em,UlTWV, W~TE TOUTWV arrOKCfT(lcrTacrLV &T11YOXOTWV Ta rrpo­
TETpa/lf.tEVa Ka1 TOUS eTrlTLVO/lEVOU<; crTpaTI1TOU<; erral<OAOUeOUVTa~
Tfj uCPI1TT1crE[I] EÖXEPW~ Mvacr9m blO1KE1V Ta. K01VU llatte wahr­
scheinlich eine ausserordentliclle Revision stattgefunden, die sich

1 Wiener SttJdien X 306 11".
2 In Nakrasa (GIG. 3521, z. 20) nnd in

gab es einen städtischen Schatzmeister.
(eIG. 2139b, z. 47)
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auf die Bestände sowohl des BesitztlmIDs der Götter als der Stadt
erstreolde und eine genaue Aufnahme der in der letzten Zeit in
Vergessel'\heit gerathenen Schuldverpflichtungen an heide ein­
schloss, wobei auch fraudulose Entzielmngen aufgedeckt worden
sein Damit ging Hand in Hand eine Reparatur der heiligen'
Geräthe. Wir 11ltben auch sonst Beispiele für solche Revisionen, so
in Athen und in Oropos; und es ist ein Vergleic1ulpunkt zu
mon, dass in Oropos der den Strategen entspl'echende Magistrat
der Polemarchen bei dieser Gelegenheit intervenirte (CIG. 1570
= .Ancient Grcelc Inscriptions in thc B1'itish Museum n. CLX, a
z. 21, 26, 33), also auch da an der Aufsicht über den Scllatz des
Amphiaraos mitbetheiligt war 1.

Mit den vorstehenden Bemerkungen ist der Hauptsache nach
erschöpft, was ich zu den Urkunden von Pergamon in der ange­
deuteten Riohtung zu sagen hatte. Ich will noch lt.uf eine In­
schrift aufmerksam machen, die historisoh von Wichtigkeit, auch
in Bezug auf den Urkundenstil von hervorragendei' Bedeutung
ist, da sie ein Novum bietet. loh meine n. 160, ein Psephisma
der Stadt Antiochia am Orontes - von welcher bisher kein Voll,s­
beschluss bekannt war zu Ehren Eumenell II und seiner BrU­
der. Die gesohichtlichen Umstände, die den Beschluss veranlasstcn,
sind in dem Commentar dazu ausführlich auseinandergesetzt; was
uns interessirt, ist dass hier zum ersten male die probuleuma­
tisohe Formel ausserhalb von Athen und dessen Kleruchien auf­
tritt. Das Präscript lautet:

(? 'ETri rrpuTaveWI; Me]>.Jm:(wvo<;; - €OOtEV TqJ b~Ill!1' €:rt'Et
ßa<nkeul; EU/lEJv(rte;J KTfI. beMx8m TEl ßOukEl Toul; kaxovTaI;
rrpoEhpou~ €I~ TnV ElTIOuO'av EKKflllO'lav XPll/lUT10'a1 mpt TOlJTWV,
TVW/lllV oe tUIlß&He<TSal Ti1~ ßOUflfj~ EI<;; TOV b~1l0V, ön bOKE!
TEl ßOUAEt, €7tCXlVE<T(U TOll ßu<nhEu EUIlEVTJ KrA.

1 F. Dürrbach, De 0/"0110 et Ampllial'ai sam'o S.81. Uebl'igens
wird auch in Athen bei der Einschmelzung der dem Heros Iatros gewid­
meten Weihgesohenke der lJTpaTlji0<; ~:rd TtlV n:apalJl(wJ1v in die damit
beauftragte Commission (CIA. II 403, 405). Ebenso leit.et
er die Untersuchung über die den Göttern und Heroen widerl'echtlich
entzogenen Gebäude und Grundstücke nach der Inschrift ' EqnllJ.. ap-
XClIOA. 1884, 167 ff.
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Es ist die probuleumatische Formel, wie sie in den attischen
Psephismen des vierten Jahrhunderts zu yoller Entfaltung ge­
langt ist 1. Bis jetzt konnten wir ihr Vorkommen, wie. erwähnt,
nu~ in Athen selbst und in Orten konstatiren, die dem l\facht­
bereiche Athens unmittelbar unterworfen wa~en 2. Zu irgendwie
weiteren. SchlUssen berechtigt diese singuläre Erscheinung nicht,
denn die Inschrift fällt in das Jahr. 175 Y. ChI'. i aber immerhin
ist eine so getreue Nacllahmuug des attischen Urkundenstiles und
der attischen Raths'Ordnung il genug, besonders da
sie aus einer Stadt stammt, welche an den Grenzen griechischer
Cultnr lag.

Heinri.ch Swo boda.

1 HarteI, Studien über attisches Staatsrecht und Urkundenwesen
S. 166 ff.

2 VB. 43.
a Die Proedren von Antiochia werden ganz nach dem Mnster

Athens organisirt gewesen sein.




